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Ordnung zur Änderung der 

Einschreibungsordnung der Fachhochschule Dortmund 
 

vom 05.12.2016 
 

 
Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 48 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2016 (GV. NRW. S. 309) hat die 
Fachhochschule Dortmund die folgende Änderungsordnung zur Einschreibungsordnung 
erlassen: 
 

Artikel I 
 
Die Einschreibungsordnung der Fachhochschule Dortmund vom 22. Mai 2007 (Amtliche 
Mitteilungen – Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, 28. Jahrgang, Nr. 10 vom 
23.05.2007), zuletzt geändert durch Änderungsordnung vom 14. Juli 2016 (Amtliche 
Mitteilungen – Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, 37. Jahrgang, Nr. 38 vom 
15.07.2016) wird wie folgt geändert: 
 
Es wird ein neuer § 1 Absatz (10) hinzugefügt:   
 
„Schulabsolventinnen und Schulabsolventen mit Hochschulzugangsberechtigung werden für 
die Dauer ihrer Teilnahme am TalentKolleg Ruhr als Studierende ohne Zuordnung zu einem 
Studiengang und ohne Hochschul- und Fachsemesterzählung eingeschrieben. Die 
Regelungen zur Einschreibung in einen Studiengang gelten entsprechend und können in 
einer Ordnung des TalentKollegs Ruhr konkretisiert werden.“ 
 
 

Artikel II 
 
Die vorstehende Ordnung tritt mit Bekanntmachung in Kraft. Sie wird in den Amtlichen 
Mitteilungen – Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund veröffentlicht. 
 

Artikel III 
 
Der Rektor wird ermächtigt, die Einschreibungsordnung der Fachhochschule Dortmund in der 
durch diese Ordnung geänderten Fassung neu bekannt zu machen, etwaige Unstimmigkeiten 
des Wortlauts zu bereinigen und Paragrafenverweise zu aktualisieren. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates der Fachhochschule Dortmund vom 
23.11.2016. 
 
Dortmund, den 01.12.2016 
 
Der Rektor 
Der Fachhochschule Dortmund 
 
 
Prof. Dr. Schwick 


